
nen im Rahmen der Grundorganisa
tion, die den gesamten Betrieb, die ge
samte Verwaltung, die gesamte Insti
tution usw. umfaßt, Parteiorganisatio
nen der Abteilungen, Arbeitsabschnitte 
usw. gebildet werden. Sie haben die
selben Aufgaben, Pflichten und Rechte 
wie eine Grundorganisation.
Die Bildung von Parteiorganisationen 
dieser Abteilungen bedarf in jedem 
einzelnen Fall der Bestätigung durch 
die Kreisleitung beziehungsweise die 
entsprechende politische Abteilung.
In bestimmten Fällen können unter Be
rücksichtigung der betrieblichen und 
territorialen Besonderheiten (beson
ders bei landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften) mit Zustim
mung der Bezirksleitung Ausnahmen 
beschlossen werden, wenn in der Regel 
nicht weniger als 50 Parteimitglieder 
vorhanden sind.
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